
 
Modulnummer 
 

 

Modulname Grundlagen einer zweiten Fremdsprache I+ 
(Zertifikatsstufe 1 bzw. adäquates Zeugnis der TU Chemnitz) 
 

Modulverantwortlich Leiter des Zentrums für Fremdsprachen  
 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Das Modul vermittelt eine zweite Fremdsprache auf der Grundlage des 
Angebots des Sprachenzentrums für die Zwecke des akademischen und 
beruflichen Alltags. Das Studienziel besteht darin, die Zertifikatstufe 1 
(UNICERT) zu erlangen. 
 
Inhalte: 
Vermittlung grundlegender Sprachkenntnisse und -fertigkeiten, Übersicht über 
den gesamten Formenbestand der Zielsprache, Vermittlung landeskundlicher 
Grundkenntnisse, Gebrauch der wichtigsten Wörterbücher und 
Nachschlagewerke 
 
Qualifikationsziele: 
sprachlich-kommunikatives Agieren in den grundlegenden Situationen des 
Studien- und Berufsalltags, Fertigkeit, Mängel in der sprachlichen Gewandtheit 
durch strategische Manipulationen (Rückfragen, Umschreibungen, Erklärungen) 
auszugleichen, Lesen und Hören einfacher authentischer Texte, Fähigkeit, sich 
zu grundlegenden Themen/Sachverhalten zu äußern und einfache Texte 
(Berichte, Briefe) zu schreiben 
 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung: 
• Ü: Kurs 1   (Z1M1)       (4 LVS) 
• Ü: Kurs 2   (Z1M2)       (4 LVS) 
• Ü: Kurs 3   (Z1M3)       (4 LVS) 
 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine sprachlichen Vorkenntnisse erforderlich 
 
 

Verwendbarkeit des 
Moduls 
 

 
--- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen 
Prüfungsleistungen und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen: 
• 90-minütiger schriftlicher Test zu Kurs 1 
• 90-minütiger schriftlicher Test zu Kurs 2 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen (UNICERT 1 
Zertifikatsprüfung). Im Einzelnen sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
• 15-minütige mündliche Prüfung zum Inhalt des Moduls  
• 90-minütige Klausur zum Inhalt des Moduls 
Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 
 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 
• mündliche Prüfung, Gewichtung 2 
• Klausur, Gewichtung 3 
 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten.  
 



Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 360 AS. 
 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf drei Semester. 
 

 


